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BEBAUUNGSPLAN 
"HERRENBERGER STR./ GÖSSTRASSE" 

IN DER FASSUNG VOM :21.08.199 L _ .J 

eÜRGERMEISTERAMT 
IN VERTRETUNG 

STADTPLANUNGSAMT 

(FRITZ) 
LTD. STADTBAUDIREKTOR 



Textliche Festsetzungen zum Bebauungspfan 

"Herrenberger Straße I Gösstraße" 

A. _ PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Nach § 9 des Baugesetzbuches (BauGB) und den §§ 1 - 27 der Baunutzungsver-

ordnung (BauNVO) in der Fassung des !nvestitionserleichierungs- und \tVohnbau-

!andgesetzes vom 22.04.1993 (8GBI. I. S. 466 fij wird folgendes festgesetzt: 



1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 (1) Zift 1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO) 

Das Baugebiet im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird 

als "allgemeines Wohngebiet" (WA I und WA 11) nach § 4 BauNVO festge-

setzt. 

In Anwendung von § 1 (6) BauNVO wird festgesetzt, daß die ausnahms-

weise zulässigen Anlagen nach § 4 (3) Ziff. 1 - 3 BauNVO (Betriebe des 

Beherbergungsgewerbes, sonstge nicht störende Gewerbebetriebe, Anla-

gen für Verwaltungen) allgemein zulässig sind . 

In Anwendung von § 1 (5) BauNVO wi rd festgesetzt, daß Anlagen fü r sport-

liche Zwecke nicht zulässig sind . 

Im WA I, ausgenommen Grundstück Flst.Nr. 2741, sind in Anwendung von 

§ 9 (1) Zift. 1 BauGB auf mindestens 1/3 der Ges",hußtläche nur Wohnun-

gen zulässig, die mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaues gefördert wer-

den könnten 

In Anwendung von § 9 (1) Ziff. 8 BauGB wird festgesetzt : 

Im Erdgesschoß des Gebäudes Herrenberger Str. 80 sind die Wohnungen 

für barrierefreies Wohnen nach DIN 18025 Blatt 1 (Wohnungen für Roll-

stuhlbenutzer) oder Blatt 2 (Wohnungen fur Blinde und wesentlich 
Sehbehinderte) und In den belden Obergeschossen als Seniorenwohnun-

gen auszubilden . 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 (1) Zift. 1 BauGB, § 9 (2) BauGB und §§ 16 - 21 a BauNVO) 

- Siehe Planeintrag - Nutzungsschablone -

2.1 Oie festgesetzten Grundflächenzahlen sind Höchstwerte. 

2.2 In Anwendung von § 19 (4) BauNVO wird festgesetzt. daß eine Überschrei-

tung der zul~ssigen Grundflächenzahl bis zu einer GRZ von 0,8 ausnahms-

weise zugelassen werden kann, sofern bei unterirdischen Anlagen und An-

lagenteilen eine Erdüberdeckung (Mutterbodenautlage) von mindestens 

0,60 m sichergestellt ist sowie bei oberirdischen Stellpl~tzen und Zufahrten 

w8sserdurchlässige Beläge verwendet werden. 



2.3 Die zulässigen Gebäude-/Traufhöhen und ihre Bezugspunkte ergeben sich 

aus den Eintra(:lungen im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes und 

aus den Schemaschnitten in der Zeichenerklärung . 

3. Höhenlage der baulichen Anlagen 

(§ 9 (1) Zift, 1 LV. m. (2) BauGB) 

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe der Gebäude im WA I darf max.1 ,20 m über 

der Straßenhöhe (Grundstücksmitte Straßenachse) liegen. 

Die Erdgeschoßfußbodenhöhe der Gebäude im WA II darf max. 1,20 m 

über der Straßenhöhe (Grundstücksmitte Straßenachse) liegen. 

4. Bauweise 

(§ 9 (1) Ziff. 1 BauGB und § 22 BauNVO) 

Siehe Planeintrag - Nutzungsschablone! 

Festgesetzt wird: 

a: "offene Bauweise",nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

b: "geschlossene Bauweise" 

5. Stellung der baulichen Anlagen 

(§ 9 (1) Zift. 2 BauGB) 

Soweit im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragen, ist für 

die zulässige GebäudesteIlung die Hauptfirstrichtung maßgebend" 

6. Flächen für Stellplätze, Garagen und Tiefgaragen 

(§ 9 Ziff. 4 SauGB, § 9 Zitt. 11 SauG Bund § 12 (6) SauNVO) 

Sofern auf den Baugrundstücken Flächen für Stellplätze, Garagen und Tief-

garagen festgesetzt sind, sind diese nur auf diesen Flächen und auf der 

überbaubarer.i Grundstücksfläche zulässig . 

7. Zufahrten 

(§9(1)Ziff. 11 BauGB) 

Die Im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragenen Zufahnen 

zu den B2ugrundstLicken sind verbindlich . 



8. E..fJa nz.gE b_oteJ_Eil.anze.rll alt 11 n 9 5 9 e bota 

(§ 9 (1) lift 25 BauGB) 

8,1 Allgemeines 

Alle Pflanzen sind zu pflegen und zu unterhalten und nach Abgang ar-

tengleich zu ersetzen. Nadelgehbtze sind nur zu 20 % zulässig . Die Pflan-

zungen sind spätestens innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der 

baulichen Anlagen auszufuhren. 

8,2 Pflanzgebot 1 

Dachbegrünung 

Alle Dächer der Gebäude auf den Grundstücken Herrenberger Str. 78 - 88 

sind mit Aunahme ihrer technischen Aufbauten mit einer Substratschicht 

von mind . 8 cm auszubilden und mind . extensiv zu begrünen, 

8.2 Pflanzgebot 2 

Begrünung erdüberdeckter Garagen 

Erdüberdeckte Garagen sind mit einer Bodenauftage von mind.'-60 cm aus-

zuführen und zu bepflanzen. 

8 3 Pflanzgebot 3 

Anpflanzen von Bäumen 

Auf den im Bebauungsplan festgesetzten Standorten sind Hochstämme der 

fv1indestgröße StU 12 - 14 cm zu pflanzen . Es ist eine Baums~heibe mit 

mind. 8 m2 Größe anzulegen und zu bepflanzen. Diese ist mind. bis zu 

1,20 m Tiefe von jeglicher Unterbauung freizuhalten. Von den im zeichneri-

schen Teil des Bebauungsplanes festgesetzten Standorten können Abwei-

chungen zugelassen werden . Es ist unter folgenden Arten zu wahlen: 

a) Streu- und VVlidobstbaume, Z a . 
P.pfel - Bittenfelder, Brel!8cher. Berlepsch, Holzapfel -

Birnen 

Kirschen 

Walnuß 

Zwetsc",;; e 

b) Prunus avium 

- Champagnerbirne, Holzbirne. Oberoslerr€lchische Weinbirne, 

Schweizerische Wasse,birne -

- Brennkirschen, Vogelkirsche (Prunus aviurn) -

- BLJhler Fruhzwelschge H2uszwetschge-

- Vogelkirsc~e 

Ainus gJutlnosa - Scr,warzerle 

c) Acer pseudoplatanus ' Erectum' - Bergahorn 



8.4 Pflanzgebot 4 

Pflanzungen auf den Grunostücken entlang der Gösstraße 

8el der Errichtung von Gebäuden sind je Gebäude mind. 2 Streu- oder WII-

dobstbaume gemäß Artenliste von Pflanzgebot 3 zu pflanzen. Deren 

Grundstücke sind mindestens gegen die Straße mit einer Hecke von mind. 

i m Höhe, beplanzt mit grCmblattrigen und nicht oefCllltblühenden Laubge-

- h-6tzefl-ödef-Stra u ch fese n a B-ztJ§feA-zen:-

Pflanzgebot 5 

Stellplatzbegrünung 

Bei der Anlegung von Stellplätzen im Wohngebiet WA I ist für je 3 Stellplät-

ze mindestens ein Laubbaum des Pflanzgebotes 3 in einem Pflanzbeet zu 

pflanzen. Das Pflanzbeet ist mit einer Aufkantung von mind. 8 cm zu 

versehen . 

8.6 Pflanzgebot 6 

Pflanzungen von Sträuchern und Hecken 

Es sind einheimische, standortgerechte, grunblättrige Laubgehölze folgen-

der Arten zu verwenden : 

Acer campesire (Feldahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Cornus sanguinea (Roter 

Hartriegel), Corylus avellana (Haselnuß), Prunus spinosa (Schfehe), Rosa arvenSls 

(Knechrose. Rosa majalis (ZImtrose) , Rosa rubiginosa (Apfelrose), Rosa rugosa (Kanof-

felrose), Rosa tomenlella (Flaumrose), Rosa vosaglaca (Blaugrune Rose), Ligustrum vul-

gare (liguster), Sambucus nigra (Holunder). Viburnum lanlana (Wolll9.er Schneebal l ). 

Euonymus europaeus (Pfaffenhutehen) 

8 7 Pflanzgebot 7 

Fassadenbegrünung 
: . 

Die Slraßenorientienen Fassaden der Gebäude sind mit Rank-, K!etter-

oder Schlingpflanzen zu begrünen. Hierbei sind je nach Sonnenexponie-

rung zu verwenden: 

Clematis monlana (W2Idrebe), Hedera helix (Efeu), Kle!lerrosen (Venusta Pendula, New 

Dawn, IIse Krohn Superior), Lonlcera In Arten (Geißblatt), Parthenoclssus tncuspidata 

(Wilder Wein), Wisteriam SJnsensls (Bfauregen), Hydrangea petlolaris (Kletterhortensie) 



8 8 Pflanzgebot a 
Bepflanzung nicht überbauter Flächen 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind - soweit sie nicht als Stell-

platze, Zufahrten, Zugänge, usw. genutzt werden - als Grünflächen 

anzulegen . 

9. Immissionsschutzmaßnahmen 

(§ 9 (1) Zift. 24 BauGB) 

Zum Schutz vor Verkehrslarm von der Herrenberger Straße und von Ge-

werbelärm sind im WA I für Aufenlhaltsräume passive Lermschutzmaßnah-

men (wie eine entsprechende Grundrißgestaltung und der Einbau von 

Lärmschutzfenster) entsprechend den Richtlinien für bauliche Maßnahmen 

zum Schutz gegen Außenlarm vom September 1975 als Erganzung zur 

OIN 4109 durchzuführen. Ein Innenschallpegel von max. 35 dB (A) ist dabei 

sicherzustellen. 

- ----- . :! _- - _.~-

8. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Aufgrund von § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fas-
sung vom 08.0B.1995 (G BI. S. 617) werden folgende örtliche Bauvorschriften zusam-
men mit dem Bebauungsplan aufgestellt 

J 
1. Dachgestaltung 

1.1 Soweit im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes eingetragen. sind die 

Dachformen und Firstrichtungen für die Hauptbaukörper verbindlich. 

1.2 Dachneigung - siehe Planeintrag, 

131m WA 11 sind Dachaufbauten und -einschnitte nur bis 1/3 der jeweiligen 

Dachseite ZUl2ssig Auf jeder Dachseite sind entweder Dachaufbauten oder 

1 Dacheinschnitt zulässig . 

Folgende Abstände der Aufbauten / Einschnitte sind einzuhalten: 

Vom Ortgang : mindestens 0,80 m (waagerecht gemessen) 

Vom First; mindestens 1 00 m (waagerecht -ge rn. e _ s _ s J:~D,+ ) _ ~ _ _ ____ -. 

Im WA I sind Dachaufbauten oder -einschnitte nicht zulässig . 



1 A Im WA I1 sind als Dachdeckung nur Dachpfannen in den Farbtönen rot-

braun bis braun, mit den Farbnummern 2001, 2009, 2012, 3000, 3009, 

3011 und 3012 des Farbreg;slers RAL des Institutes für Gütesicherung und 

Ken nzeich nu ng, zulässig . 

2. Fassadengestaltung 

Kunstsloffverkleidungen sind nicht zulassig. 

3. Außenanlagen 

Oie nicht überbauten Grundstucksflachen dünen .. soweit sie nicht als Zu-

'wegung, Müll- und Wertstoffplatze , Fahrradabslellplätze und ähnliches ge-

nutzt werden - nicht befestigt werden_ 

4. Stellplätze, Zufahrten 

Stellplätze und Zufahrte-n sind zu mindestens 50 % in wasserdurchlässigen 

Bel.agen (z 8. Rasenpflaster, wassergebundener Decke, Schotterrasen) 

herzustellen . 

5. Werbeanlagen 

5.1 Werbeanlagen sind nur als Hinweis auf Gewerbe und Beruf an der Stätte 

der Leistung und nur unterhalb der Traufe oder des Dachgesimses sowie 
';' 

auf dem Erdboden vor dem Gebäude zulässig. Selbstleuchtende Werbean-' 

lagen sind unzulässig . 

5.2 Anlagen, die dem Anschlag von Plakaten und zur Aufnahme von anderen 

werbewirksamen Einrichtungen bestimmt sind, sind unzulassig. 

C. Hinv"cis 

Im Slraßenbereich nördlich des Grundsiückes Rhe inlancistr2 .. .e 30 Ist bei 
Baurn:::0,n2hmen der Untergrund auf Vsrunreinigunge l zu u,l (ersuchen. 
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Die Übereinstimmung der Planunterlage mit dem 

Liegenschaftskataster im Sinne von § 1 Abs. 2 

Planzeichenverordnung (PlanZVO) wird be-

scheinigt: 

Tübingen, den 

STAD~VERMESSUNGSAMT 
I 

,) 

(MAYER) 

STADTVERMESSUNGSDiREKTOR 

VERFAHRENSVERMERKE: 

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der Stadt fubingen hat am 02.12.1993 beschlossen . den Bebauungsplan 
gemaß § 2 Abs . 1 Baugesetzbuch (BauGB) aufzustellen und eine Burgerbeteiligung gemeiß § 3 Abs 1 
BauGB durchzufuhren 
Dieser Beschluß wurde am 1106 1995 ortsublich bekanntgemachI. 

BÜRGER8ETEILIGUNG 
Die Burgerbeteiligung gemaß § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte Im Rahmen einer InformatlonsveranSlattung 
am 20061995 und inder Zeit vom 21.06.1995 bis 0507.1995 
mrl Gelegenheit zur Äußerung sOWie Erörterung der Planung . 

BETEILIGUNG DER TRAGER ÖFFENTLICHER BELANGE 
Die Trager öffenllicher BelJnge wurden gemaß § 4 Abs 1 BauGB bel der Aufslellung des Bebauungs· 
planes 3m 2~ 08.1995 beteiligt 

AUSLEGUNGSBESCHLUSS 
Der Plaouo.gsausschu.ss der SladL l übingen hat am OL 12 1995 den B '-t:e 4J.b a,;U uJ.l,tJ.l.mMdQ~~ploUl€l-Ell-I-n - ---- -

als Entwurf gebilligt und seine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs . 2 BauGB beschlossen. 

ÖFFENTI.JCHE AUSLEGUNG 
Der Bebauungsplan-Entwurf mit Begrundung hat gemaß § 3 Abs . 2 BauGB nach vorhenger 
ortsLibhcher Bekanntmachung am 20121996 
in der Fassung vom 06.101995 von 08.011996 bis 0902.1996 
in der Fassung vom von biS 
öHenlhch ausgelegen 



SATZUNGSBESCHLUSS 
Der Gemeinderat der Stadt Tüblngen hat am H.06.1996. den 8ebauungsplan 
gema ß § 10 BauGB. § 73 Landesbauordnung und § 4 Gemeindeordnung als Satzung beschlossen 
Maßgebend ist der Laaeplan M 1 500 mit zeichner ischen und te xtlIChen Festselwngen in der 
Fassung vom 21.0fi.'1996 sowIe dIe Begrundung 
vom 06. n.199 5 
Die Durchführung der 0.9. Verfahrensschrrtte wird bestätig1. 

Tubingen, den OB .07.1996 

AN2EIGEVERFAHREN . 
Der Bebauungsplan wurde gemäß § 11 BauGB dem Regierungsprasldium Tublngen an~e1Q\. 
Das Anzeigeverfahren wurde mit Verlügung vom 19!J7. 1996 Nr. 22-3212511 .2-'"7' /96 
abgeschlossen . 

AUSFERTIGUNG 
Tublngen . den 25.07.1996 

INKRAFTTRETEN 

Bürgerme isteraml 
In Ve retung 

r 
D',e Durchführung des Anzeigevertahrens wurde gemäß § 12 BauGB am 
ubhch bekanntgemacht. 
Mit dieser Bekannlr,nachung wurde der Bebauungsplan rechtsverbIndlich 
Tublngen. den Q\ .08.1996 

01.08.1996 ons-

Stad Ptanungs~mw 
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Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


